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der Abg.Dr. R e 1 man n, Dr. K r Q u 8 und Genossen 

an den·B~deskanzler, 
betreffend die verfassungsreohtliohe Stellung des Rundt~nkwosens in 

Österreioh. 
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Die verft\s8I.u~gs:reohtliohe Stellung des Rundfunkwesens ist umstrit­
ten. Die B~desverfassung nennt in ihren Artikeln 10, 11 und 12 das R~d­
ftu$.Wesen n:Ldl t ausdrüoklioh. Demnaoh würde in folseriohtiger Handhnbuna 

des Art.15 B.-VG. das R~ndfunkwesen in Gesetzgeb~ng und Vollziehuns dort 
Ländern vorbehnlten sein. Denn die in Art.15B.-VG. statuierte genorolle 
Xompetenzzugunsten der Länder bedeutet. dass im ZWeifelsfall stets. die 

Vermutung ~r eine a~ssohliessliohs Z~ständigkeit der Landesgesetzgebttng 
~nd -vollziehung sprioht. Die Unterstellung des RundttUlkwesens unter den 

Begriff Telegraphenwesen ~nd der daraus abgeleitete Anspruoh des Bundes 

für Gesetzgebune: und V011ziehung ersoheint dahe.r reohtlich, aber anoh 

in onderer Weise ~b~friedigend. (Verschiedenheit der Organisation, 
teohnischen A~srüst~ und Zweckbestimmung.) Unbefriedigend vor allem 
deShalb, weil die ungeheure Bedeutung, die dereRundfunk in den letzten 
Jahren erlangt hat, ei~ einde~t1go Klärung der Stellung des Rundfunk­

weSens in unserer RochtaordnU!lß dringend verlsnet. Die näru..ng de:- ver­

taasunBsrechtlioben Stellung des RundfunkWesens stellt nioht zuletzt oins 

GrundfrtlGe der in näohster ze i t erforderlichen Neuordnung des Rundflll'lk­
wesens dar •. 

Die unterzeiohneten AbGeordneten richten daher an den Herrn 
Bundeskanzler die 
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Fällt das Rundfunkwesen hins1Qhtlioh Gesetzgebung und Voll ziehung 
naoh AuftaSB~ des Bundeskanzleramtes in die Kompetenz des Dundes oder 
die der Länder, und ist der Herr Bundeskanzler berait, bis zur Klärung 
d1eser Frage jede gesetzgeberisohe Massnahme auf diesem Gebiet zu 
unterlassen? 
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